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Beginn:  18:00 Uhr   Ende:  19:43 Uhr 

 
Anwesend: 
 

      

Vorsitzender: 
 

Bürgermeister Franz Josef Möller 
 

Schriftführerin: Maren Warnke 
 

Außerdem anwesend: Michaele Ott, Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH 
 

 
 

 
 
 
Bürgermeister Franz Josef Möller eröffnet die Bürgerinformationsveranstaltung und begrüßt Frau 
Ott von der Landsiedlung, die die Veranstaltung leiten wird sowie die Pressevertreter und die 
zahlreich erschienenen Bürger. 
Er übergibt das Wort an Frau Ott, welche sich zunächst vorstellt. 
 
Frau Ott berichtet, dass für die Gebiete „Östlich der Egartstraße“, „Unter Lauen II“ und 
„Nördlicher Ortseingang“ in der letzten Gemeinderatssitzung die Aufstellungsbeschlüsse gefasst 
wurden. Dies stellt den formalen Startschuss für die Planung der Baugebiete dar. Die frühzeitige 
Eigentümerbeteiligung dient dazu, dass die Bürger noch vor der detaillierten Planung 
Anregungen erheben können, die nach Beratung im Gemeinderat berücksichtigt werden können. 
Ab morgen, den 30.01.2020 haben alle Bürger die Möglichkeit zur Einsicht der Pläne. 
 
 
 
Bebauungsplan „Östlich der Egartstraße“ 
 
Das Gebiet „Östlich der Egartstraße“ liegt zentral an der Ortsmitte von Grosselfingen. Die 
öffentlichen Einrichtungen wie Rathaus, Kindergarten, Schule und Versorgungseinrichtungen 
sind fußläufig erreichbar. Dieses Gebiet weist eine gute Wohnqualität auf und im Bebauungsplan 
werden vorrangig Wohnbauflächen mit Einzel- und Doppelhausbebauung vorgesehen. Anhand 
eines Planes wird veranschaulicht, wie das Gebiet mit den Bauplätzen und der Straße aufgeteilt 
werden soll. Die Ringstraße ist mit 8 m Breite geplant, damit auch auf der Straße geparkt werden 
kann. Die Stichstraße zur Schrietgasse hin ist mit 5 m vorgesehen. Es sind große Grundstücke 
geplant, die sich dem vorhandenen dörflichen Charakter der Umgebungsbebauung anpassen. 
Laut Baugesetzbuch können 40 % eines Grundstückes überbaut werden. Dies steht jedoch noch 
nicht endgültig fest und muss noch entschieden werden. Die vorgesehene offene Bauweise wird 
mit einer Länge von max. 30 m für ein Gebäude festgelegt. Zwei Grundstücke sind bereits 
bebaut. Nach dem Baugesetzbuch muss der Naturschutz berücksichtigt werden, weshalb eine 
artenschutzrechtliche Begehung notwendig ist. Für dieses Gebiet ist das Umlegungsverfahren 
vorgesehen und es können nach derzeitiger Planung 22 Grundstücke neu erschlossen werden.  
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Frau Ott gibt nun Gelegenheit für Fragen und Anregungen aus der Bürgerschaft. 
 
Ein Bürger fragt nach, ob die Breite der Straße mit 8 m schon fix festgelegt ist, oder ob diese 
noch auf 6 m reduziert werden kann. Dort wird nämlich kaum Begegnungsverkehr stattfinden. 
Frau Ott antwortet darauf, dass die Straßenbreite noch reduziert werden kann. Dies entscheidet 
der Gemeinderat. 
 
Ein anderer Bürger fragt nach dem Zeitplan für die Erschließung. Frau Ott sagt, dass nun noch 
die Grundstückneuordnung ansteht, die Erschließungsplanung und die Aufstellung des 
Bebauungsplanes. Diese drei Dinge greifen jedoch zum Teil ineinander und laufen parallel. Im 1. 
Halbjahr 2020 sind die Umlegungsgespräche mit den Eigentümern geplant, Ende 2020 könnte 
dann der Satzungsbeschluss durchgeführt werden, im Spätherbst 2020 könnte mit der 
Erschließung begonnen werden, sodass im Sommer 2021 die Bauplätze zur Verfügung stehen. 
 
Des Weiteren wird die Frage gestellt, wie viele Bauplätze letztendlich noch der Gemeinde zum 
Verkauf zur Verfügung stehen. Frau Ott kann diese Frage nicht abschließend beantworten, da 
zunächst die Umlegungsgespräche geführt werden müssen. 
Aus der Bürgerschaft wird angemerkt, dass die Gespräche zeitnah geführt werden sollten, um 
voran zu kommen. Diese sind laut Frau Ott im Februar geplant. 
 
Ein Bürger möchte wissen, zu welchem Zeitpunkt mit dem Hausbau begonnen werden kann und 
wie die Bauplatzinteressenten darüber Bescheid bekommen, damit frühzeitig nach einer 
Baufirma geschaut werden kann. Frau Ott antwortet darauf, dass im Spätherbst 2020, sobald mit 
der Erschließung begonnen wird, die Pläne und Nummerierung der Bauplätze gemacht werden. 
Dann kann der Gemeinderat entscheiden wie die Bauplätze vergeben werden. Wenn feststeht 
wie viele Plätze für die Gemeinde übrig bleiben, werden die Bauplatzinteressenten informiert. 
 
Aus der Mitte der Bürgerschaft wird gefragt, ob für die Eigentümer, die einen Platz behalten ein 
Bauzwang eingeräumt wird, um Baulücken wie im Gebiet Unter Lauen entgegen zu wirken. Das 
entscheidet laut Frau Ott der Gemeinderat. Die Landsiedlung empfiehlt in jedem Fall einen 
Bauzwang vertraglich zu regeln. 
 
Auf die Frage nach dem Quadratmeterpreis für die Bauplätze, kann keine abschließende Antwort 
gegeben werden, da hierfür die Vergabe an die Bauunternehmen abgewartet werden muss, die 
die Plätze erschließen. Dementsprechend werden die Preise kalkuliert. 
 
Ein Bürger fragt, ob das Gebiet Östlich der Egartstraße als Erstes erschlossen wird, was Frau 
Ott bejaht, da es das attraktivste Gebiet auf Grund der Lage im Ortskern ist. Vom Gesetzgeber 
wird die innerörtliche Erschließung gewünscht und bevorzugt. Der Bürger spricht den Baulärm 
an, der entsteht wenn zuerst das Gebiet an sich mit den Straßen etc. gebaut und später dann die 
Häuser gebaut werden. Er hat Bedenken ob dies wegen der Nähe zum Kindergarten tragbar ist. 
Außerdem seien doch große grüne Flächen zwischen der Bebauung gut. In einer lockeren 
Bebauung sollten doch auch Grünflächen beachtet werden um den lockeren Charakter 
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beizubehalten. Frau Ott antwortet darauf, dass die Ansicht des Bürgers auf jeden Fall 
verständlich ist und die Sache so oder so betrachtet werden kann. Allerdings wird in dem 
Baugebiet darauf geachtet, dass genügend Raum für Grünflächen bleibt. Dadurch das so große 
Grundstücke geplant sind und diese nicht komplett überbaut werden können, bleibt hierfür auch 
genug Raum. 
 
Abschließend wird gefragt wie viele Plätze der Gemeinde am Ende noch zur Verfügung stehen, 
was laut Frau Ott erst in den Umlegungsgesprächen herausgefunden werden kann. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind, bedankt sich Frau Ott recht 
herzlich bei der Bürgerschaft für ihr Interesse. 
 
 
 
Bebauungsplan „Unter Lauen II“ 
 
Nach einer kurzen Pause leitet der Bürgermeister zur Vorstellung des nächsten Baugebiets ein 
und begrüßt die hinzu gekommenen interessierten Bürger. 
Frau Ott beginnt mit der Erläuterung zu den Planungen für das Gebiet „Unter Lauen II“. Die 
Ortsmitte ist 1 - 1,3 km entfernt. Das Gebiet weist eine sehr gute Wohnqualität auf. Die 
Verkehrserschließung soll in Verlängerung des Baumgartenweges und der Straße Unter Lauen 
in Form einer Ringstraße durchgeführt werden. Die Straße Unter Lauen hat eine Breite von 
9,5 m. Für das neue Gebiet ist eine Straßenbreite von 8 m vorgesehen, was der Gemeinderat 
jedoch noch zu beraten und diskutieren hat. Auf der Grünfläche, die laut Flächennutzungsplan 
freigehalten werden muss, ist ein Fußweg in den öffentlichen Verkehrsbereich geplant. Über den 
Talbach führt bereits eine Fußgängerbrücke in Richtung Fliederweg. Es ist eine lockere 
Wohnbebauung mit Grundstücken in Größe von 500 - 750 qm vorgesehen. Es soll ein 
allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Die Bebauung wird in offener Bauweise mit einer 
Längenbegrenzung für Gebäude von 30 m geplant. Im Norden und Osten des Gebietes sind auf 
den Privatflächen Baumpflanzungen als Ortsabgrenzung am Randbereich vorgesehen. Die 
besondere Artenschutzregelung wird durch eine artenschutzrechtliche Untersuchung 
durchgeführt. Es ist eine Baulandumlegung gemäß Baugesetzbuch vorgesehen und es können 
nach derzeitiger Planung 31 Grundstücke erschlossen werden. 
 
Aus der Mitte der Bürgerschaft wird angeregt, dass der Stichweg im Norden des Gebietes, 
welcher momentan als Grasweg dargestellt ist, mit einer Breite von 6 m weitergezogen werden 
sollte, falls ein weiteres Baugebiet an dieses angrenzend in Zukunft erschlossen wird. Frau Ott 
sagt, dass diesem Vorschlag nachgegangen werden kann, der Gemeinderat dies jedoch 
entscheiden muss. 
 
Ein Bürger stellt die Frage, wie es ist, wenn ein Grundstückseigentümer bei der Umlegung nicht 
mitmachen möchte, bekommt derjenige dann mehrere Plätze zugeteilt? Frau Ott ist keine 
Spezialistin in Sachen Umlegung und kann nur sagen, dass die Bedingungen für die Umlegung 
mit allen Grundstückeigentümern durch einen Vermessungsingenieur in Form einer 
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Umlegungsvereinbarung geregelt werden. Wie es in so einem speziellen Fall gehandhabt wird 
kann sie nicht sagen. Grundsätzlich werden jedoch alle Eigentümer gleichbehandelt und 
niemandem einen Nachteil eingeräumt. 
 
Ein weiterer Bürger spricht an, dass südlich von diesem Gebiet viel landwirtschaftliche Fläche 
vorhanden ist, die für eine Erschließung geeignet wäre. Beim Gebiet „Östlich der Egartstraße“ 
hat Frau Ott nämlich argumentiert, dass die Innenentwicklung bevorzugt wird. Wieso wird also 
diese Fläche im Baumgarten frei gelassen? in Grosselfingen gibt es mehrere Flecken, um die 
quasi herum gebaut wurde. Frau Ott stimmt dem zu, jedoch ist im Flächennutzungsplan diese 
Fläche als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen und die angesprochene Fläche wurde frei 
gelassen. Hierbei muss sich die Gemeinde bei der Erstellung des Flächenentwicklungskonzeptes 
vor 20 Jahren etwas gedacht haben. Willkürlich ein Baugebiet zu erschließen ist nicht möglich. 
Die Vorgaben des Flächennutzungsplanes müssen eingehalten werden. 
 
Aus der Mitte der Bürgerschaft wird nachgefragt, ob man als Anwohner des Gebietes durch die 
Bebauung die Sicht versperrt bekommt, was Frau Ott verneint. Die Topographie wird der 
angrenzenden Bebauung angepasst. Es werden also keine Hochhäuser entstehen. 
Des Weiteren wird angeregt, dass auch die Bäume, die am Randbereich gepflanzt werden sollen 
in der Höhe beschränkt werden sollten, um die Sichtverhältnisse nicht zu stören. Frau Ott sagt, 
dass dies im Bebauungsplan festgesetzt werden kann und vom Gemeinderat entschieden wird. 
 
Bezüglich der Kosten für das Gebiet fragt ein Bürger nach, ob die Grünfläche das Gebiet teurer 
macht, da dadurch die Nettobaulandfläche kleiner wird, was Frau Ott bejaht. Auch die 
Ausbreitung des Talbaches ist sicherlich teuer. 
 
Von der Bürgerschaft wird angeregt, dass keine Kieselsteingärten erlaubt werden sollten. Diese 
Anregung wird aufgenommen und kann nach Beratung im Gemeinderat Berücksichtigung finden. 
 
Ein Bürger sagt, dass die landwirtschaftlichen Flächen südlich angrenzend an das Gebiet durch 
die Bebauung nicht mehr nutzbar wären, da kein Zugang mehr bestünde. Jedoch ist abgehend 
vom Baumgartenweg am Gebäude 15 vorbei ein bestehender Grasweg, der auch beibehalten 
wird. 
Des Weiteren würde die Randbepflanzung Schatten auf die angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen werfen. Frau Ott sagt, dass der Gemeinderat im Bebauungsplan festlegen kann, dass 
die Bäume mit einem gewissen Grenzabstand gepflanzt werden müssen. 
 
Bezüglich des Fußweges auf dem Grünstreifen und zum Fliederweg hin wird angeregt, dass 
zwischen zwei Grundstücken im süd-westlichen Bereich ein Fußweg angelegt wird, sodass zum 
Beispiel die Schulkinder nicht durch das gesamte Baugebiet laufen müssen. Auch diese 
Anregung wird aufgenommen und kann nach Beratung im Gemeinderat Berücksichtigung finden. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind, bedankt sich Frau Ott recht 
herzlich bei der Bürgerschaft für ihr Interesse. 
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Bebauungsplan „Nördlicher Ortseingang“ 
 
Nach einer kurzen Pause leitet der Bürgermeister zur Vorstellung des nächsten Baugebiets ein 
und begrüßt die hinzu gekommenen interessierten Bürger. 
Frau Ott beginnt mit der Erläuterung zu den Planungen für das Gebiet „Nördlicher Ortseingang“. 
Dieses Gebiet hat eine Entfernung von 0,9 - 1,1 km zur Ortsmitte, den Versorgungsstätten, 
Kindergarten und Schule. Auch dieses Gebiet weist eine gute Wohnqualität auf. die 
Straßenfläche ist mit 8 m Breite geplant, da noch ein Gehweg und Parken im Straßenraum 
vorgesehen sind. Darüber wird jedoch noch der Gemeinderat diskutieren. Die einzelnen 
Baugrundstücke sind 450 - 750 qm groß. Es können nach derzeitiger Planung 20 Grundstücke 
erschlossen werden. Es ist ein allgemeines Wohngebiet vorgesehen. Die Gebäudehöhen und 
Dachformen werden an die Bebauung im Gebiet St. Nikolaus angepasst. Entlang der 
Rangendinger Straße ist eine Randbegrünung durch Bäume geplant. Der dortige Baumbestand 
wird größtenteils erhalten. Die Obstbäume werden auf ein anderes Grundstück umgepflanzt. An 
den westlich gelegenen Grundstücken ist eine Randbegrünung auf den Privatgrundstücken als 
Ortsbegrenzung vorgesehen. Eine artenschutzrechtliche Begehung wird durchgeführt. In diesem 
Gebiet ist keine Umlegung erforderlich, da drei Grundstücke (die Hochzeitswiese) bereits der 
Gemeinde gehören und die anderen beiden Grundstückseigentümer mit dem Verkauf an die 
Gemeinde bzw. mit einem Tauschgrundstück einverstanden sind. 
 
Ein Bürger regt an, dass ein Fußweg zwischen zwei Grundstücken im süd-östlichen Bereich zum 
Nikolausweg hin angelegt werden sollte, damit die Schulkinder nicht an der Hauptstraße entlang 
laufen müssen. Diese Anregung wird aufgenommen und im Gemeinderat beraten. 
 
Ein anderer Bürger fragt an, ob der Feldweg von der Rangendinger Straße in Richtung 
Biogasanlage beibehalten wird, was Frau Ott bejaht. 
 
Ein Bürger, der im Namen des Obst und Gartenbauvereins Grosselfingen spricht erläutert, dass 
der Verein bereits Einwendungen gegen dieses Baugebiet erhoben hat. Die Beteiligung der 
Naturschutzbehörde ist ihm sehr wichtig. Frau Ott antwortet, dass der Naturschutzbehörde, wie 
auch den anderen Trägern öffentlicher Belange bereits die Planungen vorgelegt und um 
Stellungnahme gebeten wurde. 
 
Aus der Mitte der Bürgerschaft wird nachgefragt welches Gebiet als erstes erschlossen wird. 
Bürgermeister Möller antwortet darauf, dass alle drei Gebiete parallel angeschoben werden und 
welches zuerst ermöglicht werden kann, wird erschlossen. Es sollen so viele Plätze wie möglich 
und auch so schnell wie möglich entstehen. Die Gemeinde möchte vor allem die 
Bauplatzinteressentenliste abarbeiten. Der Bürger hakt nach, ob die 3 Gebiete parallel 
verwirklicht werden oder nur die Planung parallel durchgeführt wird. Herr Möller sagt, dass 
zunächst abgewartet werden muss wie die Prozesse im Einzelnen vorangehen und wie viele 
Plätze der Gemeinde zur Verfügung stehen. Dann muss alles natürlich finanzierbar sein. Denn 
auch für die Bauplatzkäufer sollen die Grundstücke dennoch so preiswert wie möglich bleiben. 
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Bezüglich der Pläne, die auch auf der Homepage der Gemeinde Grosselfingen einsehbar sind 
wird darauf hingewiesen, dass sich diese Dateien nicht öffnen lassen. Die Verwaltung wird dies 
prüfen lassen. 
 
Zuletzt spricht ein Bürger die teure Entsorgung des Baugrubenaushubes an. Frau Ott weist 
darauf hin, dass es eine Art Börse gibt, sodass diejenigen die Erdaushub übrig haben diesen 
anbieten und diejenigen, die die Erde brauchen sich daraufhin melden können.  
 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind schließt der Bürgermeister die 
Veranstaltung und bedankt sich bei Frau Ott für die Ausführungen. Selbstverständlich dankt er 
auch der Bürgerschaft, die mit großem Interesse daran teilgenommen haben. 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan "Unter Lauen II" im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB, 
Gemeinde Grosselfingen, Zollernalbkreis (TK 25: 7619 Hechingen)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Ihr Schreiben vom 22.01.2020  
 
Anhörungsfrist 14.02.2020 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 
 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet quartäre 
Verwitterungs-/Umlagerungsbildungen mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit den 
oberflächennahen Baugrund. Darunter sind Gesteine des Unterjuras zu erwarten. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 

 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende 
Punkte zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten 
auch im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-
Format zusenden.  
 

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß §4 Lagerstättengesetz beim LGRB. Hierfür 
steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

•  Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
•  Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  

•  Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 

 

 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

•  Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   

•  Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  

 

 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 

Unsere Tätigkeit als TöB (Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung) haben wir in der 
LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-bw.de/download_pool/lgrbn_2019-
05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-Nachrichten? Abonnieren Sie unsere LGRB-
Nachrichten unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 

 

 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2019_10_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf. 
 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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Verz.-Nr.: 20200005 
Aufstellung des Bebauungsplans „Unter Lauen II“ in 72415 Grosselfingen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ott, 
 
nach Anhörung der Fachbehörden in unserem Hause wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
Wasser- und Bodenschutz, Ansprechpartner: Herr Maisner, Tel.: 92-1772 
 
Bodenschutz (vorsorgender) 
Das Gutachten zur „Erschließung Neubaugebiet „Unter Lauen II““ vom 20.08.2020 bestätigt die 
bekannten geogenen Hintergrundgehalte für Schwermetalle im Boden im Bereich 
Grosselfingen. Aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde kann das Oberbodenmaterial 
uneingeschränkt im Baugebiet oder im Rahmen von geeigneten ortsnahen Maßnahmen 
verwertet werden, wenn der Resorptionsverfügbare Gehalt für den Parameter Arsen unterhalb 
des Prüfwerts (s. Tab. 1) für die sensibelste Nutzung (im Baugebiet Kinderspielfläche) liegt. Die 
Resorptionsverfügbarkeit ist im Rahmen einer weiteren Analyse zu untersuchen. 
 
Tabelle 1: Feststoffgehalte, geogene Hintergrundgehalte und Prüfwerte (BBodSchV) [mg/Kg] für Oberboden 

 Gehalt Oberboden 
(Probe MP-OB 

Lauen II) 

Medianwert geog. 
Hintergrundbelastung in 

Grosselfingen 

Prüfwert gem. BBodSchV für 
Kinderspielflächen 

Arsen 35 15 - 20 25 
Chrom 64 100 - 125 200 
Nickel 58 > 60 70 

 
Die Verwertung des Aushubs von Unterboden kann im Rahmen von genehmigungspflichtigen 
landwirtschaftlichen Bodenauffüllungen erfolgen, sofern 70% der Vorsorgewerte (BBodSchV) 
eingehalten werden oder aus fachlicher Sicht keine Bedenken gegenüber einer Verwertung 
bestehen. Alternativ kann durch die untere Abfallrechtsbehörde im Fall von geogen bedingter 
Überschreitung des Z0 Werts nach VWV Bodenverwertung einer Ablagerung auf einer 
Erddeponie die Zustimmung erteilt werden. 
 



 

 

Tabelle 2: Feststoffgehalte, geogene Hintergrundgehalte und Z0-Werte (VWV Bodenverwertung) [mg/Kg] für 
Unterboden 

 Gehalt 
Unterboden 
(Probe 3-2) 

Gehalt 
Unterboden 
(Probe 6-2) 

Medianwert geog. 
Hintergrundbelastung 

in Grosselfingen 

90-Perzentilwert geog. 
Hintergrundbelastung 

in Grosselfingen 

Z0 gem. VWV 
Bodenverw. 

Arsen 30 10 15 - 20 30 - 40 15 
Chrom 66 53 100 - 125 100 - 150 60 
Nickel 60 47 90 - 120 > 80 50 
Zink 80 91 90 - 120 120 - 150 150 

 
Oberirdische Gewässer 
Im westlichen Geltungsbereich des Plangebiets verläuft ein Gewässer (AWGN-Bezeichnung: 
NN-XY5). Seitens der unteren Wasserbehörde wird es begrüßt, dass für das Gewässer ein 
naturnaher Ausbau des Verlaufs vorgesehen ist. Eine naturnahe Gewässerentwicklung ist 
grundsätzlich anzustreben. Hierzu ist Tiefen- und Breitenvarianz im Gerinnequerschnitt und die 
Laufführung der verfügbaren Abflussmenge anzupassen sowie eine Niedrigwasserrinne mit 
Strukturelementen anzulegen. Eine Bepflanzung mit standortgerechten Ufergehölzen kann 
bspw. erfolgen mit: Silber-Weide, Schwarz-Erlen an der Wasserlinie sowie Sträuchern 
(Haselnuss, gewöhnlicher Schneeball, Purpur-Weide, Weißdorn). 
 
Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass Gewässerausbaumaßnahmen regelmäßig einem 
separaten Wasserrechtsverfahren (i.d.R. wasserrechtliche Planfeststellung bzw. -genehmigung 
i.S.d. § 68 WHG) unterliegen. Nur bei naturnahem Ausbau kleiner Gewässer von 
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung entfällt die Planfeststellungs- bzw. –genehmi-
gungserforderlichkeit (§ 55 WG). Daher ist im weiteren Verfahren der naturnahe Ausbau des 
Gewässers zu konkretisieren und mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. 
 
Gemäß § 29 Abs.1 WG beträgt der Gewässerrandstreifen im Innenbereich eine Breite von 5 m. 
Dieser wird in der Regel ab der Böschungsoberkante bemessen. Mit der Entwicklung einer 
öffentlichen Grünfläche kann der Gewässerrandstreifen am Gewässer „NN-xy-5“ von II. 
Ordnung eingehalten werden. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung 
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung weisen wir auf folgendes hin: 
 
Gemäß § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah 
versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 
 
Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgeschrieben, somit liegt die Zuständigkeit 
für die Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung bei der Gemeinde Grosselfingen. 
 
Aufgrund der Größe des Gebietes von 3,05 ha besteht nach § 1 Abs. 2 NiedSchlWasBesV eine 
Anzeigepflicht gegenüber der unteren Wasserbehörde. Vor der ersten Bebauung muss das 
Entwässerungskonzept (hier: zentrale Niederschlagswasserrückhaltung mit gedrosselter 
Einleitung in das namenlose Gewässer) im Rahmen der Erschließungsplanung mit dem 
Landratsamt Zollernalbkreis, Umweltamt abgestimmt und fertiggestellt sein. 
  



 

 

Für die weiteren Planungen ist zu berücksichtigen, dass das nachgereichte Baugrundgutachten 
(Stand 20.08.2020) eine sehr schwache Durchlässigkeit < 10-8 des Untergrunds belegt. Die 
vorherrschenden Verwitterungslehme und Tonsteine der Obtususton-Formation sind als sehr 
schwach durchlässig einzustufen und somit für eine konzentrierte Versickerung von 
Oberflächenwasser ungeeignet, siehe S. 10. Bei ungünstigen Versickerungsvoraussetzungen 
können auch Mulden-Rigolenelemente oder -systeme (Mulde mit darunter liegendem 
Schotterkörper) angewendet werden. Sofern keine Versickerung möglich ist, kann nicht 
behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer abgeleitet 
werden. 
 
Zwar stellen Niederschlagswassereinleitungen von einzelnen Baugrundstücken in ein 
Oberflächengewässer häufig kein Risiko dar; in der Summe als Wohngebiet können sie jedoch 
die Hochwassersituation am Unterlauf erheblich verschärfen. Es sei angemerkt, dass im 
Mündungsbereich in den Talbach bereits ab HQ10 ein Hochwasserrisiko besteht. 
 
Sollte die Einleitung in den Vorfluter Talbach die einzige tragbare Lösung darstellen, so ist 
folgendes zu beachten und zu ergänzen: 
 
- Zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in Boden, Grundwasser und in die Sedimente 

unserer Gewässer ist auf den Gebrauch von unbeschichteten metallischen Dach- und 
Fassadenmaterialien wie Kupfer, Blei oder Zink zu verzichten. 

- Pkw-Stellplätze und gering frequentierte Hofflächen sind wasserdurchlässig zu gestalten. 
- Eine Retention ist gemäß DWA-A 117 und LfU Arbeitsblatt „Arbeitshilfen für den Umgang 

mit Regenwasser - Regenrückhaltung“ zu dimensionieren, um das Niederschlagswasser 
zumindest gedrosselt dem Gewässer zuzuführen. Berechnungsgrundlage ist ein 5-jähriger 
Bemessungsregen. 

- Als Drossel ist der natürliche Gebietsabfluss (Plangebiet im unbebauten Zustand mit 
Abflussbeiwert 0,1) mit einer Regenspende (Qr15, n=1) festzulegen, um hydraulischen 
Stress im Gewässer vorzubeugen. 

- Es wird zusätzlich empfohlen separate Rückhaltemöglichkeiten (z.B. Zisterne, Gründach) im 
Sinne einer nachhaltigen Regenwassernutzung vor Anschluss an den Regenwasserkanal 
bzw. Einleitung ins Retentionsbecken festzusetzen. 

- Gemäß der Arbeitshilfe „Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“, siehe Lfu 2005: 
S.18 und Arbeitsblatt DWA A-138, S.33 gilt, dass die Anrechnung von 
Regenwassernutzungsanlagen nur möglich ist, wenn sie im Planungsgebiet flächendeckend 
zu Anwendung kommen und wenn die verwendeten Zisternen über ein zwangsentleertes 
Teilvolumen verfügen. Es bedarf folglich einer textlichen Festsetzung im Bebauungsplan zur 
Spezifizierung von privaten Retentionszisternen der Bauherrschaft bspw. pro 4 m² befestigte 
Fläche sind x Volumen in einer zwangsentleerten Retentionszisterne vorzuhalten. 

- Die Einleitungsstellen in das Gewässer sollten, soweit noch nicht vorhanden, in 
spitzwinkliger Form zur Fließrichtung ausgeführt werden. Die Einleitstelle ist der Böschung 
anzupassen und muss bündig abschließen. Die Uferböschung ist mit möglichst geringem 
Eingriff, naturnah und hochwassersicher zu befestigen, um Ausspülungen und 
Auskolkungen zu verhindern. 

  



 

 

Allgemeine Hinweise: 
 Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens empfehlen wir die Anwendung des Leitfadens 

„Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg (LUBW 2016)“. 
 Das Plangebiet weist eine Hanglage mit ca. 4 m Höhenunterschied auf (siehe geologischer 

Schnitt A). Daher ist infolge von Starkniederschlägen in den Sommermonaten oder aufgrund 
von starken Regenfällen verbunden mit einer Schneeschmelze im Winterhalbjahr mit 
erhöhten Mengen an wild abfließendem Wasser zu rechnen. Es wird empfohlen die 
beschriebene Hangwasserthematik bei der weiteren Bauplanung bzw. -ausführung zu 
berücksichtigen (Ausrichtung von Gebäudeöffnungen, Abdichtungs- und 
Objektschutzmaßnahmen). 

 Es ist darauf hinzuweisen, dass gemäß einer ökologisch orientierten 
Siedlungsentwässerung nach DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser“ die Gestaltung der Dachflächen als Gründach zu empfehlen ist.“ Dies sollte 
mindestens für Nebenanlagen (z.B. Garagen, Carports) vorgeschrieben werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Müllges 
 
 


